
Ergänzende Erklärung

Zum Antrag vom auf Erteilung

eines Wohnberechtigungsscheines (WBS)

einer Bescheinigung zur Vorlage bei der IBB / beim Verfügungsberechtigten

Antragsteller/ in

wohnhaft

Lebensgefährte/in

Telefonwohnhaft

Die Unterzeichnenden erklären, spätestens innerhalb von 6 Monaten nach Überlassung der öffentlich 
geförderten Wohnung miteinander eine auf Dauer angelegte Lebensgemeinschaft i.S. von  
§ 18 Abs. 2 Nr. 4 WoFG (das ist eine Lebensgemeinschaft, die keine weiteren Bindungen 
gleicher Art zulässt und sich durch innere Bindungen auszeichnet, die ein gegenseitiges 
Füreinandereinstehen begründet und die über eine reine Wohn- und Wirtschaftsgemeinschaft 
hinausgeht) zu begründen, in dem o.a. Zeitraum die Wohnung gemeinsam zu beziehen 
und dies unaufgefordert durch eine Anmeldebestätigung nachzuweisen. 
  
Wir nehmen davon Kenntnis, dass die Nichteinhaltung einen Widerruf des WBS /der Bescheinigung 
zur Vorlage bei der IBB / beim Verfügungsberechtigten zur Folge haben kann. 
 

Unterschrift, Datum Unterschrift, Datum

Fundstellennachweis: 

WoFG  Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (Wohnraumförderungsgesetz - WoFG -) vom 
                          13. September 2001 (BGBl. I S. 2376), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes  
  vom 02. Oktober 2015 (BGBl. I S. 1610) 
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